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Ich rufe jetzt auf den

Tagesordnungspunkt 11:
Abschließende Beratung:
Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung von 

Vorschriften über Berufsbezeichnungen, Be-

rufsausübung und Weiterbildung in Gesund-

heitsfachberufen - Gesetzentwurf der Landesre-
gierung - Drs. 17/5854 - Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Frauen, Familie, Ge-
sundheit und Migration - Drs. 17/6419 

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Gesetzent-
wurf mit Änderungen anzunehmen.

Die mündliche Berichterstattung hat die Abgeord-
nete Gudrun Pieper übernommen. Frau Pieper, Sie 
haben das Wort. Bitte schön!

Gudrun Pieper (CDU), Berichterstatterin:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Der federführende 
Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesund-
heit und Migration empfiehlt Ihnen, den Entwurf 
eines Gesetzes zur Neuordnung von Vorschriften 
über Berufsbezeichnungen, Berufsausübung und 
Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen mit den 
in der Beschlussempfehlung enthaltenen Ände-
rungen anzunehmen. 

Diese Empfehlung kam im federführenden Aus-
schuss einstimmig zustande, allerdings bei Abwe-
senheit des Ausschussmitglieds der FDP-Fraktion. 
Die mitberatenden Ausschüsse für Rechts- und
Verfassungsfragen sowie für Haushalt und Finan-
zen haben sich dem Votum des federführenden 
Ausschusses angeschlossen. Dafür vielen Dank!
Das Ausschussmitglied der FDP-Fraktion hat sich 
jeweils der Stimme enthalten.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist am 
7. Juni 2016 direkt an die Ausschüsse überwiesen 
worden. Am 11. August 2016 stellte ein Vertreter 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung die Grundzüge des Gesetzentwurfs 
im federführenden Ausschuss vor. 

Anlass des Gesetzentwurfs ist die gebotene Um-
setzung der europäischen Berufsanerkennungs-
richtlinie, die durch die EU-Richtlinie 2013/55/EU 
erheblich geändert wurde. Das betrifft den europä-
ischen Berufsausweis, den Vorwarnmechanismus, 
die Onlineabwicklung der Verfahren über den Ein-

heitlichen Ansprechpartner und einiges andere 
mehr.

Im Zusammenhang mit dieser Umsetzung von 
EU-Recht soll der Dienstleistungsverkehr erleich-
tert werden. Die bisherige Meldung und Überprü-
fung der Berufsqualifikation bei Dienstleisterinnen 
und Dienstleistern soll entfallen. In den Fällen, in 
denen eine solche Überprüfung aus Gründen des 
Patientenschutzes erforderlich ist, ergibt sie sich 
bereits aus dem Bundesrecht.

Neben der Umsetzung von EU-Recht enthält der 
Gesetzentwurf weitere Änderungen im Bereich der 
Gesundheitsfachberufe:

Erstens. Um das niedersächsische Recht dem der 
anderen Bundesländer anzugleichen, soll zukünftig 
nicht mehr die Berufsbezeichnung „Heilerzie-
hungspflegerin“ bzw. „Heilerziehungspfleger“ ge-
schützt sein, sondern die Berufsbezeichnung 
„Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ 
bzw. „Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“.
Damit wird nun auch das Qualitätssiegel staatlich 
anerkannt und bundeseinheitlich geführt.

Zweitens. Neu eingeführt wird die Weiterbildungs-
bezeichnung „Fachkraft Frühe Hilfen“ mit dem 
Zusatz „Familienhebamme“, „Familienentbin-
dungspfleger“, „Familiengesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin“ oder „Familiengesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger“.

Drittens. Die Meldepflichten im Hebammengesetz 
werden angepasst.

Der federführende Ausschuss hat davon abgese-
hen, zu dem Gesetzentwurf eine Anhörung durch-
zuführen. Dazu ist anzumerken, dass auch in die-
sem Fall die Frist der Umsetzung der EU-Richtlinie 
bereits im Januar 2016 abgelaufen ist, dass das 
Gesetz scheibchenweise vorgelegt wurde und 
dementsprechend auch das Vertragsverletzungs-
verfahren scheibchenweise zu befürchten war. Von 
daher haben sich die Fraktionen darauf verstän-
digt, eine zügige Abwicklung vorzunehmen, um ein 
Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden. 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen haben zu dem Gesetzentwurf einen Ände-
rungsvorschlag eingebracht, der darauf gerichtet 
ist, die notwendigen Anpassungen an die geänder-
te europäische Berufsanerkennungsrichtlinie auch 
im Niedersächsischen Justizgesetz vorzunehmen. 
Das betrifft vor allen Dingen die beeidigten Dol-
metscherinnen und Dolmetscher. Zudem soll bei 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten im Bereich 
der Weiterbildung nach dem Kammergesetz für die 



Niedersächsischer Landtag  - 17. Wahlperiode  - 105. Plenarsitzung am 14. September 2016

10672

Heilberufe das Widerspruchsverfahren vorgeschal-
tet werden, um gerichtliche Auseinandersetzungen 
zu vermeiden.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
der Gesetzentwurf mit den in der Beschlussemp-
fehlung enthaltenen Änderungen stieß im federfüh-
renden Ausschuss auf einhellige Zustimmung.

Was den Ausschuss zu den empfohlenen Ände-
rungen bewogen hat, möchte ich hier nicht im Ein-
zelnen näher ausführen, da es sich ebenfalls um 
redaktionelle Änderungen oder Anpassungen han-
delt. Ich werde vielmehr insoweit den Bericht zu
Protokoll geben.

Anzumerken ist, dass das Gesetz zum 1. Oktober 
2016 in Kraft treten soll.

Abschließend möchte ich mich bei allen Fraktionen 
für die konstruktive und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und beim GBD für die schnelle Bearbei-
tung, mit der eine zügige Umsetzung realisiert 
werden kann, bedanken. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP)

(Zu Protokoll:) 

Den vom Ausschuss empfohlenen Änderungen 
liegen die folgenden Erwägungen zugrunde - ne-
ben sprachlichen und sonstigen redaktionellen 
Verbesserungen, auf die ich nicht im Einzelnen 
eingehe -:

Zu Artikel 1 (Niedersächsisches Gesundheitsfach-
berufegesetz):

Gesetze mit weniger als 20 Paragrafen bedürfen in 
der Regel weder einer Untergliederung noch einer 
Inhaltsübersicht. Daher soll auf die Untergliede-
rung des Gesetzes verzichtet werden.

Zu § 1 (Weiterbildungsbezeichnungen):

Die zu Absatz 3 empfohlenen Regelungen über die 
Dienstleistungsfreiheit sollen - wie auch im Kam-
mergesetz für die Heilberufe und in dem Entwurf 
eines Pflegekammergesetzes - unmittelbar an den 
in Absatz 2 geregelten Erlaubnisvorbehalt an-
schließen und aus § 4 des Entwurfs hierher verla-
gert werden. In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 sollen zudem 
die durch EU-Recht gleichgestellten Drittstaatsan-
gehörigen aus § 11 des Entwurfs aufgenommen 
werden.

Die Empfehlung zu Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt, 
dass europarechtlich jede Weiterbildungsbezeich-
nung als eigener Beruf anzusehen ist. Die Rege-
lung ist allerdings nur einschlägig, wenn die im 

Ausland geführte Berufsbezeichnung oder deren 
direkte Übersetzung in die deutsche Sprache 
übereinstimmt mit einer durch Verordnung nach 
Absatz 1 geschützten Weiterbildungsbezeichnung. 
Nur für das Führen dieser Weiterbildungsbezeich-
nungen gilt der Erlaubnisvorbehalt in Absatz 2, nur 
für diese bedarf es also einer abweichenden Rege-
lung in Absatz 3. Damit geht einher, dass die Wei-
terbildungsbezeichnung, die im Niederlassungs-
staat geführt werden darf, in deutscher Sprache zu 
führen ist. Dies stellt die Empfehlung zu Satz 1
klar.

Die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs enthaltene zu-
sätzliche Voraussetzung bei reglementierten Beru-
fen soll entfallen, weil sie nicht auf der EU-
Richtlinie beruht. Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a der 
Berufsanerkennungsrichtlinie setzt für reglemen-
tierte Berufe nur die rechtmäßige Niederlassung 
voraus.

Für nicht reglementierte Berufe soll die zusätzliche 
Anforderung aus Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b der 
Richtlinie aus § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs in 
Satz 2 verlagert werden. Der empfohlene Satz 3
entspricht § 4 Abs. 2 des Entwurfs.

Zu § 2 (Voraussetzungen, Aufhebung und Unwirk-
samkeit der Erlaubnis):

Die Regelung über die Anerkennung im Ausland 
erworbener Qualifikationen in Absatz 2 Nr. 3 soll 
leichter verständlich werden, indem das Nieder-
sächsische Berufsqualifikationsgesetz (NBQFG) 
deklaratorisch in Bezug genommen wird.

In Absatz 4 soll anstelle des Begriffs „erlischt“ der 
verwaltungsrechtlich präzisere Begriff „wird un-
wirksam“ (vgl. § 43 Abs. 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes) gebraucht werden.

Zu § 4 (Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit):

Die Regelung über die Dienstleistungsfreiheit soll 
in § 1 als Absatz 3 aufgenommen werden.

Zu § 6 (Zusammenarbeit und Amtshilfe):

Da auch die Einheitlichen Ansprechpartner zu-
ständige Behörden sind und die Richtlinien-
Vorschriften nur „zuständige Behörden“ in Bezug 
nehmen, sollen die Einheitlichen Ansprechpartner 
hier gestrichen werden.

Zu § 7 (Gegenseitige Unterrichtung):

Auf Absatz 1 Nr. 2 des Entwurfs soll verzichtet 
werden, weil diese Regelung neben dem Vor-
warnmechanismus gemäß § 13 b NBQFG keine 
eigenständige Bedeutung haben dürfte. Wegen 


